
MITARBEITERVERTRETUNG
 im Ev.-luth. Kirchenkreis Göttingen

Erläuterung  des ADK-Beschlusses vom 26.08.2009 
Übernahme des Tarifergebnisses der Tarifgemeinschaft der Länder  
Erhöhung der Entgelte ab dem 1. September 2009 und zur Einmalzahlung für das Jahr 2009.

Die erhöhten Entgelte sowie die Einmalzahlungen werden nun an die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Monat November ausgezahlt werden. Eine frühere Umsetzung ist mit der 
kirchlichen Software technisch nicht möglich. Allerdings sind keine Verluste zu befürchten, 
da  die  Nachzahlungen  nicht,  wie  die  Jahressonderzahlung,  der  Steuerprogression 
unterliegen, sondern so ausgezahlt werden, als ob sie im September und Oktober gezahlt 
worden wären.
Die Vertreter der Landeskirchen haben zugesagt die Lohnzettel des Monats November mit 
entsprechend ausführlichen und verständlichen Stammblattbeilagen zu versehen, damit 
die Beschäftigten nachvollziehen können  was nach gezahlt wurde.

Einmalzahlung im Jahr 2009 
Die Höhe der Einmalzahlung ist abhängig von der Eingruppierung am 1. September 2009.
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Entgeltgruppen 1 bis 8 TV-L

erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 120 Euro
und 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Entgeltgruppen 9 bis 15 TV-L 

erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 60 Euro.
 

Teilzeitbeschäftigte  erhalten einen Teilbetrag der Einmalzahlung.  Zu Grunde gelegt wird 
hier die regelmäßigen wöchentliche Arbeitszeit zum 1. September 2009.
 
Anspruchsvoraussetzungen 
Anspruch auf eine Einmalzahlung haben diejenigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, mit 
denen mindestens seit dem 2. Januar 2009 ein Dienstverhältnis besteht
und auch am 1. September 2009 noch bestanden hat.
Eventuelle Vorzeiten aus anderen Dienstverhältnissen – selbst wenn sie dem aktuellen 
Dienstverhältnis unmittelbar vorhergehen – finden keine Berücksichtigung.  

Tabellenentgelte ab September 2009  
Die bisherigen Tabellenentgelte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach werden am 1. 
September 2009 um einen Sockelbetrag von 40 € und anschließend um 3,0 v. H. erhöht. Die 
danach  für  die  Zeit  vom  1.  September  2009  bis  28.  Februar  2010  maßgebenden 
Tabellenentgelte ergeben sich aus der neuen Entgelttabelle zum TV-L, die 
als Anlage 1 diesem Schreiben beigefügt ist.  Bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die in 
einer  individuellen  Zwischenstufe  sind  werden  die  Tabellenentgelte  in  gleicher  Weise 
erhöht.
Ab dem 1. März 2010 werden die Tabellenentgelte um weitere 1,2 v. H. erhöht. 
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Anlage 1 

 

Monatsentgelte (in Euro)   

- Gültig ab 1. September 2009 bis zum 28. Februar 2010 -   

Grundentgelt Entwicklungsstufen   

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6   Entgelt-
gruppe 

  
nach  

1 Jahr 
nach  

3 Jahren 
nach  

6 Jahren 
nach  

10 Jahren 
nach  

15 Jahren 
  

15 Ü 4.573,20     5.077,90  5.556,85 5.871,00 5.948,25     

15 3.630,75     4.027,30  4.176,65 4.707,10 5.108,80   

14 3.285,70     3.646,20  3.857,35 4.176,65 4.665,90   

13 Ü 
Stufe 4 a 

13 Ü 
Stufe 4 b 

13 Ü       3.362,95  3.543,20   4.665,90   3.857,35 4.176,65

13 3.028,20     3.362,95  3.543,20 3.893,40 4.377,50     

12 2.714,05     3.012,75  3.435,05 3.805,85 4.284,80     

11 2.621,35     2.904,60  3.115,75 3.435,05 3.898,55     

10 2.523,50     2.801,60  3.012,75 3.223,90 3.625,60     

9 2.229,95     2.472,00  2.595,60 2.935,50 3.203,30     

8 2.085,75     2.312,35  2.415,35 2.513,20 2.621,35 2.688,30   

7 1.951,85     2.163,00  2.302,05 2.405,05 2.487,45 2.559,55   

6 1.915,80     2.121,80  2.224,80 2.327,80 2.394,75 2.466,85   

5 1.833,40     2.029,10  2.132,10 2.229,95 2.307,20 2.358,70   

4 1.740,70     1.931,25  2.060,00 2.132,10 2.204,20 2.250,55   

3 1.714,95     1.900,35  1.951,85 2.034,25 2.101,20 2.157,85   

2 Ü 1.637,70     1.812,80  1.879,75 1.962,15 2.018,80 2.065,15   

2 1.581,05     1.751,00  1.802,50 1.854,00 1.972,45 2.096,05   

1  Je 4 Jahre     1.405,95  1.431,70 1.462,60 1.493,50 1.570,75   
 



 

 

Anlage 2 

 

  
KR-Anwendungstabelle  

Gültig für die Zeit vom 1. September 2009 bis 28. Februar 2010 
 

Werte aus Entgelt- Zuordnungen Vergütungs- Grundentgelt Entwicklungsstufen 
Entgeltgruppe gruppe KR gruppen KR / KR-Verläufe  
allg. Tabelle  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 12 3.805,85 4.284,80 
12a XII mit Aufstieg nach XIII - - 3.435,05 

nach 2 J. St. 3 nach 3 J. St. 4
- 

EG 11 11b XI mit Aufstieg nach XII - -  3.435,05 3.898,55 - 
EG 11 3.435,05 3.898,55 

 
11a X mit Aufstieg nach XI - - 3.115,75 

nach 2 J. St. 3 nach 5 J. St. 4
- 

EG 10 3.223,90 3.625,60 
 

10a IX mit Aufstieg nach X - - 3.012,75 
nach 2 J. St. 3 nach 3 J. St. 4

- 

EG 9, EG 9b 3.203,30 3.414,45 
 

9d VIII mit Aufstieg nach IX - - 2.935,50 
nach 4 J. St. 3 nach 2 J. St. 4

- 

 3.053,95 3.244,50 
 

9c VII mit Aufstieg nach VIII - - 2.853,10 
nach 5 J. St. 3 nach 5 J. St. 4

- 

 2.935,50 3.053,95 
 

VI mit Aufstieg nach VII 
nach 5 J. St. 3 nach 5 J. St. 4

 

9b 
VII ohne Aufstieg 

- - 2.595,60 
  

- 

 2.688,30 2.853,10 
 

9a VI ohne Aufstieg - - 2.595,60 
nach 5 J. St. 3 nach 5 J. St. 4

- 

EG 7, EG 8, Va mit Aufstieg nach VI 
EG 9b V mit Aufstieg nach Va und VI 

- 

 
8a 

V mit Aufstieg nach VI 2.163,00 
2.302,05 2.415,35 2.513,20 2.688,30 2.853,10 

EG 7, EG 8 V mit Aufstieg nach Va  - 
 IV mit Aufstieg nach V und Va 

2.729,50 

 
7a 

IV mit Aufstieg nach V 
2.003,35 

2.163,00 2.302,05 2.513,20 2.621,35 
- 

 

 
Tabellenwert nach 5 Jahren in Stufe 5 um 211,97 Euro. In den Entgeltgruppen KR 11b und KR 12a erhöht sich der 

2.101,20 2.250,55 EG 3, EG 4 3a I mit Aufstieg nach II 1.714,95 1.900,35 1.951,85 2.034,25 

2.394,75 2.523,50 1.792,20 1.931,25 2.060,00 2.327,80 
III mit Aufstieg nach IV 

4a 
 

EG 4, EG 6 II mit Aufstieg nach III und IV
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